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1. Grundlagen 

1. i Forschungsüberblick 

Seit Wi lhe lm Gottlieb Soldan 1843 mit seinem Werk „Geschichte der 
Hexenprozesse"1 den Grundstein gelegt hat für eine wissenschaftliche Er-
forschung der Hexenthematik, hat die Forschung bis heute mehrere 
Schwerpunkte verfolgt.2 Das Verdienst der Arbeiten aus dem letzten Jahr-
hundert liegt darin, die Entstehung und Entwicklung des westeuropäischen 
Hexenbegriffs vor dem Hintergrund der Ketzerprozesse des 13.—15. Jahr-
hunderts rekonstruiert zu haben.3 Paradigmatisch hierfür steht Hansens 
„Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozeß im Mittelalter und die Entste-
hung der großen Hexenverfolgung" von 1900 und der dazugehörige Quel-
lenband 1901.4 Behringer weist mit Recht daraufhin , dass diese Forschun-
gen aus dem letzten Jahrhundert einen soliden Grundstock für alle weite-
ren Arbeiten legten.5 

Die Untersuchungen des 19. Jahrhunderts stimmen größtenteils in der 
Ansicht überein, dass Hexenprozesse die Geschichte vom Mittelalter bis ins 
18. Jahrhundert als konstanter Faktor begleiteten. Dies wird inzwischen an-
ders gesehen, da man deutliche zeitliche und regionale Schwankungen in 

1 SOLI JANS „Geschichte der Hexenprozesse" wurde 1879 von seinem Schwiegersohn 
Heinrich HEPPE und 1 9 1 1 ein weiteres Mal von Max B A U E R bearbeitet. Ubereinstim-
mend gilt dies Werk den internationalen Hexenforschern als Grundlegung der Hexenfor-
schung ( B E H R I N G E R 1994, S. 105). 

2 Einen sehr guten Uberblick über die Geschichte der Hexenforschung auch für die 
Zeit vor Soldans Arbeit gibt B E H R I N G E R in seinem Aufsatz „Geschichte der Hexenfor-
schung" von 1994. 

3 B E H R I N G E R 1987a, S. 3. 
4 Weitere Arbeiten aus dieser Zeit: R I E Z L E R , Geschichte der Hexenprozesse in Bayern. 

Im Lichte der allgemeinen Entwicklung dargestellt, Stuttgart 1896; D I E F E N B A C H , Der 
Hexenwahn vor und nach der Glaubensspaltung, Mainz 1886, L Ä N G I N , Rel ig ion und 
Hexenprozeß, Leipzig 1888; SNELL, Hexenprozeß und Geistesstörungen, Psychiatrische 
Untersuchungen, München 1891; RAPP, Die Hexenprozesse und ihre Gegner in Tirol, 
Innsbruck 1874; D U H R S J , Die Stellung der Jesuiten in den deutschen Hexenprozessen, 
Köln 1900; P A U L U S , Hexenwahn und Hexenprozeß, vornehmlich im 16. Jahrhundert, 
Freiburg/Br. 1910; R O S K O F F , Geschichte des Teufels, Bd. 2, Leipzig 1869; H A Y N / G O T E N -

DORF, Bibliotheka Germanorum Erotica et Curiosa, Bd. 3, München 1913, Stichwort 
„Hexenwesen", 171-258. u.a. 

5 B E H R I N G E R 1987a, S . 3. 



2 Grundlagen 

der Praxis der Prozessfuhrung berücksichtigt. So ist man sich heute darin 
einig, dass der Höhepunkt der Hexenverfolgungen in Europa zwischen 
1560 und 1630 anzusetzen ist.6 

Seit den 60er Jahren hat die Hexenforschung einen neuen Aufschwung 
genommen. Befruchtend wirkte sich die Diskussion mit Soziologen, Psy-
chologen und Ethnologen aus7, die letztendlich dazu führte, dass man 
Hexenglauben in der frühen Neuzeit nicht als ein Randphänomen, sondern 
als ein die Kultur und Gesellschaft der damaligen Zeit zutiefst beeinflussen-
des, ja in deren Zentrum stehendes Denk- und Interpretationssystem er-
kannte. Zudem richtete sich das Augenmerk auch auf die breiten Bevölke-
rungsschichten, die oft am stärksten von der Sache der Hexenprozesse be-
troffen waren, und nicht nur auf Adlige, Fürsten, Theologen, Juristen und 
Mediziner.8 Einen weiteren wichtigen Schritt stellte die Erforschung des 
großen Bereichs der Magie und Zauberei im Mittelalter und in der frühen 
Neuzeit dar. Magie als „Knotenpunkt" 9 in der mittelalterlichen und früh-
neuzeitlichen Welt bildete die Grundlage für das Denken der Menschen 
damals und damit natürlich auch für die Führung von Hexenprozessen. Die 
Arbeiten von Kieckhefer und van Dülmen haben diesbezüglich einen we-
sentlichen Beitrag zur Interpretation von Hexenprozessen in der frühneu-
zeitlichen Gesellschaft geleistet.10 

Die neueren Arbeiten im Bereich der Hexenforschung zeichnen sich 
den eben skizzierten Ansätzen entsprechend dadurch aus, dass sie versu-
chen, den Forschungsgegenstand nicht monokausal zu erklären, sondern als 
Zusammenspiel geistesgeschichtlicher, sozialer, gesellschaftlicher, ökonomi-
scher, politischer und anderer Faktoren. Man erkannte zunehmend, dass 
man nicht vorschnell verallgemeinern darf. Nur die Detailarbeit von R e -
gionalstudien kann Aufschluss geben über die Entstehung, die Durchfüh-
rung, die Funktion und das Beenden von Hexenprozessen. Als Beispiel da-
für soll an dieser Stelle Behringers Arbeit „Hexenverfolgung in Bayern" ge-
nannt werden.11 

Die für unseren Forschungsgegenstand wichtigste Regionalstudie stellt 
Merzbachers Werk „Die Hexenprozesse in Franken" von 1970 dar, das von 

6 AaO., S. 4. 
7 Vgl. v. a. EVANS-PRITCHARD, Hexerei, Orakel und Magie bei den Zande, Frankfurt 

/ Main 1978 (EA Oxford 1937). 
8 Vgl. z .B . BAROJA, Die Hexen und ihre Welt, Stuttgart 1967 (EA Madrid 1961); 

MANDROU, Magistrats et sorciers en France au X V I I siècle. Une analyse de psychologie 
historique, Paris 1968; MACFARLANE, Witchcraft in Tudor and Stuart England, London 
1 9 7 0 . ua. 

9 K I E C K H E F E R 1 9 9 2 , S . 9 . 
1 0 KIECKHEFER, Magie im Mittelalter, München 1992; van DÜLMEN, Hexenwelten. 

Magie und Imagination, Frankfurt /Main 1987. 
1 1 B E H R I N G E R 1 9 8 7 a . 
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seiner Anlage her jedoch noch ganz dem Ansatz von Hansen12 verbunden 
ist. Nach einem grundlegenden ersten Teil gibt Merzbacher auf 26 Seiten 
einen Uberblick über die Hexenprozesse in den Hochstiften Würzburg und 
Bamberg, in den Markgraftümern und den fränkischen Reichsstädten. Lei-
der hat Merzbacher in vielen Punkten zu oberflächlich gearbeitet. Dies hat 
erst jüngst Ostmann in Zusammenhang mit der Erforschung der Stellung 
des Reichskammergerichtes zur Hexenproblematik gezeigt.13 Während die 
Hexenprozesspraxis in den Hochstiften Würzburg und Bamberg bereits un-
tersucht worden ist,14 fehlt bislang eine derartige Detailstudie für die Mark-
graftümer Ansbach und Kulmbach/Bayreuth. 

Neu belebt wurde die Diskussion ferner durch die Einführung der Kate-
gorie „Gender" (= Geschlecht) in die Geschichtswissenschaft. Ein sozialge-
schichtlicher Ansatz hat dafür gesorgt, dass Bevölkerungsgruppen außerhalb 
des Systems der Machtausübung in den Blick gerieten.1 5 Wie oben bereits 
beschrieben ist dies für die Hexenforschung von eminenter Bedeutung, 
wenngleich der Aspekt des „Gender" nicht immer den notwendigen Platz 
in der seriösen Literatur erhalten hat. Desto mehr jedoch in einer Vielzahl 
vor- und außerwissenschaftlicher Veröffentlichungen, die meist der Hor-
ror- und Sensationslust eines breiteren Lesepublikums frönen. Häufig wird 
in Anschluss an Michelet 1 6 die Hexe als weise, heilkundige Frau gesehen, 
welche von Kirche und Obrigkeit, aber auch männlichen akademisch ge-
bildeten „Ärzten" zur bösartigen und dämonischen Hexe abgestempelt und 
verfolgt wurde.17 

In der wissenschaftlichen Hexenforschung gibt es weiterhin zwei Lager, 
von denen das eine davon ausgeht, dass die Tatsache der hohen Frauenquote 
unter den Opfern der Prozesse ein Nebenproblem ist, während diese Frage 
für die andere Richtung im Zentrum der Klärung des Hexenphänomens 
steht.18 

12 HANSEN, Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozeß im Mittelalter und die Ent-
stehung der großen Hexenverfolgung, Leipzig 1900. 

1 3 O E S T M A N N 1 9 9 7 , S . 9 . 
1 4 Zu Würzburg vgl. neben den Veröffentlichungen MERZBACHERS selbst die Arbei-

ten von SCHWILLIUS, Die Hexenprozesse gegen Würzburger Geistliche unter Fürstbischof 
Philipp Adolf von Ehrenberg ( 1 6 2 3 - 1 6 3 1 ) , Würzburg 1989, BEYER, Hexen-leut, so zu 
Würzburg gerichtet, Frankfurt 1986. Zu Bamberg vgl. WITTMANN, Die Bamberger 
Hexenjustiz 1 5 9 5 - 1 6 3 1 , in: Archiv für das katholische Kirchenrecht 50 (1883), 1 7 7 - 2 2 3 , 
und v. a. die erst jüngst erschienene Dissertation von GEHM, Die Hexenverfolgung im 
Hochstift Bamberg und das Eingreifen des Reichshofrates zu ihrer Beendigung, Hildes-
heim 2000 . Zu den fränkischen Reichsstädten vgl. WITTKAMPF, Das Hexenwesen in den 
kleineren Reichsstädten, München 1987. 

1 5 L E R N E R 1 9 9 5 , S . 3 9 . 
1 6 MICHELET, La sorcière, neueste deutsche Ausgabe München 1974. 
17 Vgl. z .B . HEINSOHN/STEIGER, Die Vernichtung der weisen Frauen. Beiträge zur 

Theorie und Geschichte von Bevölkerung und Kindheit, 6. erw. Aufl., München 1994. 
1 8 V g l . B U R G H A R T Z 1 9 9 5 , S . 1 4 8 . 
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Einen guten Überblick über die verschiedenen Ansätze zur Erklärung 
der Frage, warum überwiegend Frauen als Hexen angeklagt und verurteilt 
wurden, geben Burghartz in „Hexenverfolgung als Frauenverfolgung" und 
Opitz in „Hexenverfolgung als Frauenverfolgung? Versuch einer vorläufi-
gen Bilanz".1 9 Insgesamt, so stellt Burghartz fest, müssten zunächst einmal 
Regionalstudien erforschen, welche geschlechtsspezifischen Vorwürfe in 
den Prozessen überhaupt auftauchen. Im Falle Luzerns hat eine derartige 
Untersuchung ergeben, dass alle wichtigen Arten von Schadenzauber, Teu-
felspakt und Teilnahme am Hexensabbat sowohl Frauen als auch Männern 
vorgehalten wurden. Daneben gab es typische Frauenvergehen wie z. B. den 
Liebeszauber, aber auch typische Männerverbrechen wie z.B. das Glücks-
spiel.20 Erst auf der Basis derartiger Detailanalysen könnten allgemeinere 
Aussagen gemacht werden, die deutliche regionale und zeitliche Schwan-
kungen des Prozentsatzes von Frauen als Hexenprozessopfer berücksich-
tigen. 

Ausgehend von dem eben vorgestellten Ansatz wird auch in der vorlie-
genden Arbeit der Aspekt des „Gender" als wesentliches Analysekriterium 
aufgenommen. 

Ganz im Gegensatz zur Erforschung der Hexenprozesse von den ver-
schiedensten Bereichen der Geschichtswissenschaft her steckt die Unter-
suchung des Forschungsgegenstandes in Bezug auf kirchen- und theologie-
geschichtliche Aspekte noch in den Kinderschuhen. Bevor auf diesen 
Punkt aber genauer eingegangen werden soll, ist zu klären, was man unter 
einem kirchen- und theologiegeschichtlichen Ansatz versteht. 

Kirchengeschichte versucht, die vergangene Vielfalt des christlichen 
Glaubens zu vergegenwärtigen. Dabei will sie nicht nur wichtige Daten 
auflisten. Das Zentrum vor allem einer protestantischen Kirchengeschichte 
ist vielmehr die Geschichte ihrer Theologie, d. h. die Erforschung und Aus-
wertung der zumeist in schriftlichen und bildlichen Quellen vorliegenden 
Reflexionen des Glaubens und der Frömmigkeit. Kirche stellt dabei den 
Lebensraum für Glauben, Frömmigkeit und Theologie dar, und ist ihrerseits 
wieder im Kontext von Politik, Staat, Wirtschaft und Gesellschaft zu sehen. 

In Bezug auf die Hexenforschung meint dies die Untersuchung der R e -
flexionen des Glaubens und der Frömmigkeit hinsichtlich ihrer Aussagen 
zum Hexenwesen im Kontext der allgemeinen Geschichte. Damit erhält 
man einen weiteren wichtigen Baustein für das Verständnis des Gesamt-
komplexes der Verfolgung von Zauberei und Hexerei in der frühen Neu-
zeit. 

Ganz in diesem Sinne wurde in der jüngeren Hexenforschung die Stel-
lung einzelner Theologen untersucht. So hat Haustein „Martin Luthers 

19 Beides erschienen in OPITZ 1995. 
2 0 B U R G H A R T Z 1 9 9 5 , S . 1 6 3 f . 
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Stellung zum Zauber- und Hexenwesen" in umfassender Weise dargestellt 
und Munzert die acht Hexenpredigten David Meders erforscht.21 Es fehlen 
aber größtenteils Arbeiten, die die Hexenprozesspraxis in einem bestimm-
ten Gebiet unter kirchen- und theologiegeschichtlichen Aspekten untersu-
chen. 2 2 

Zwar erkannte man schon im 19. Jahrhundert, dass dieser Bereich nicht 
außer Acht gelassen werden darf, spielte doch die Kirche eine zentrale R o l -
le in der frühneuzeitlichen Gesellschaft und damit auch in der Hexenverfol-
gung. Jedoch verzichtete man häufig auf eine detaillierte Untersuchung 
und kam so zu oft falschen oder verallgemeinernden Erklärungsversuchen 
für Hexenprozesse. Im letzten Jahrhundert neigte man im Zeichen des Kul-
turkampfes vorschnell dazu, Hexenprozesse im Zusammenhang konfessio-
neller Auseinandersetzungen im 16. und 17. Jahrhundert zu interpretie-
ren.2 3 J e nachdem lag dann das Bemühen des Autors darin zu beweisen, 
dass der Katholizismus oder der Protestantismus mehr Anteil an der Ver-
breitung und Erhaltung des Hexenwahns hatte.24 Bei genauerem Hinsehen 
kann man sehr schnell erkennen, dass sich dieser Ansatz als wenig tragfähig 
erweist.25 

Deutlich vor Augen gefuhrt wird das Dilemma dieser Leerstelle auch in 
der jüngeren Forschung an einer Arbeit wie „Die Geschichte der Hexen-
verfolgung in Europa" von Levack, der unter anderem auch auf den „Ein-
fluß der Reformation" auf die Hexenjagd eingeht. Einleitend schreibt er: 
„Um eine Antwort darauf [auf die Frage, ob die Reformation eine Auswei-
tung der Hexenjagd begünstigt hat, Anm. d. Verf.] zu finden, müssen wir 
zunächst die Auswirkungen der Reformation und der Gegenreformation 
untersuchen, weil sowohl in katholischen als auch in protestantischen Län-
dern Hexen verfolgt wurden. [ . . . ] Offensichtlich hatten beide Reformbe-
wegungen, die gewissermaßen zwei verschiedene Ausprägungen derselben 
europaweiten religiösen Erneuerungsbwegung bildeten, auf die Hexenjagd 
vergleichbare Auswirkungen. Immerhin teilten katholische und protestan-
tische Reformer im wesentlichen den gleichen Hexenglauben sowie den 

2 1 H A U S T E I N 1 9 9 0 ; M U N Z E R T 1 9 9 6 . 
2 2 Nicht übersehen werden darf hierbei MIDELFORT, Witch Hunting in Southwestern 

Germany. 1 5 6 2 - 1 6 8 4 , Stanford 1972, der bezüglich Südwestdeutschland wesentliches 
Quellenmaterial aus dem Bereich der Kirchen- und Theologiegeschichte gesichtet und 
ausgewertet hat. 

2 3 Vgl. beispielsweise DIEFENBACH, Der Hexenwahn vor und nach der Glaubensspal-
tung in Deutschland, Mainz 1886. 

2 4 B E H R I N G E R 1 9 9 4 , S . 1 0 7 . 
2 5 So hat Munzert jüngst in ihrer Arbeit über David Meders acht Hexenpredigten 

sehr schön nachgewiesen, dass das Bild, das Diefenbach von Meder entwirft, ein absicht-
lich verzeichnetes, für seine Argumentation zurecht geschnittenes ist (MUNZERT 1996, 
S. 6). 



6 Grundlagen 

Wunsch, das Hexenwesen auszurotten."2 6 Ein solcher Ansatz bleibt nach 
Meinung der Verfasserin zu sehr im Allgemeinen. Reformat ion und Ge-
genreformation können nicht von Anfang an zusammen abgehandelt wer-
den unter der doch sehr oberflächlichen Prämisse, dass sie „im wesentli-
chen" in der Hexenfrage übereingestimmt hätten. Von einer solchen Fest-
stellung ausgehend kann Levack am Ende dieses Kapitels nur zu dem 
unbefriedigenden, ja paradox anmutenden Schluss kommen: „Dabei dürfen 
wir natürlich die negativen Auswirkungen der Reformat ion auf die H e -
xenverfolgung nicht aus den Augen verlieren. [...] Aber die Tatsache, daß 
die Reformat ion sich sowohl negativ als auch positiv auf die Hexenjagd 
auswirkte, sollte uns davon abhalten, die Schuld an der gesamten Hexenver-
folgung in Europa der Reformat ion, der Gegenreformation oder beiden 
zuzuweisen."27 

Es wird deutlich, dass nur detaillierte kirchen- und theologiegeschichtli-
che Studien darüber Aufschluss geben können, inwieweit sich verschiedene 
konfessionelle Denkmuster auf die Verfolgung von Zauberei und Hexerei 
in der frühen Neuzeit ausgewirkt haben. Ferner werden Gründe, Ausmaß 
und Auswirkungen der Beteiligung von Theologen an eben dieser Verfol-
gung zu überprüfen sein. Im einzelnen lassen sich also folgende Fragen for-
mulieren: 

— Welche unterschiedlichen Denkmuster in Bezug auf Zauberei und H e -
xerei gab es bei den verschiedenen Konfessionen? 

— Wo war der „Sitz im Leben" der Auseinandersetzung mit Zauberei und 
Hexerei im R a u m der Kirche? 

— In welcher Weise konnte die kirchliche Leitung28 das Volk beeinflussen? 
— In welchem Zusammenhang stehen theoretische Denkmuster und kirch-

liche Praxis der Ahndung von zauberischen Handlungen? 
— Welchen Einfluss hatten theologische Vorstellungen auf die Auseinan-

dersetzung der weltlichen Obrigkeit2 9 mit diesem Thema? 

2 6 LEVACK 1 9 9 5 , S. 1 0 4 . 
27 AaO.,S. 124. 
28 Zu Verwendung des Terminus „kirchliche Leitung" muss folgende Anmerkung ge-

macht werden: Die „potestas ecclesiastica" („der Bischoven Gewalt", CA Art. XXVIII) 
des kanonischen Rechts muss nach Luther unterschieden werden hinsichtlich der Schlüs-
selgewalt, die dem Vollzug des ius divinum in der Kirche dient, und „der äußeren Leitungsge-
walt in der Kirche, welche von den Gläubigen als ius humanum im äußeren Kirchenwesen 
frei geordnet und gehandhabt wird. [...] Diese geistl.[iche] Kirchengewalt ist von dem 
weltl.[ichen] Reg imen t der weltl.[ichen] Obrigkeit wesensverschieden." (HECKEL 1966, 
Sp. 1751 f.). U m dieser Verschiedenheit in der vorliegenden Arbeit Ausdruck zu verlei-
hen, wird zwar von „weltlicher Obrigkei t" (zur Begriffsdefinition vgl. Anm. 29) gespro-
chen, dem gegenüber aber für den kirchlichen Bereich von „kirchlicher Leitung" bzw. 
„Gewalt". 

29 In der vorliegenden Arbeit wird Luthers Sprachgebrauch der weltlichen „Obr ig -
keit" beibehalten und damit einer vorschnellen Identifizierung mit dem modernen 
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— Wie funktionierte das Zusammenspiel zwischen weltlicher Obrigkeit 
und kirchlicher Leitung bei der Verfolgung von Zauberei und Hexerei? 

— Wo liegen die Parallelen, aber auch die Unterschiede zwischen Kirchen-
zucht auf der einen und staatlicher Strafzucht auf der anderen Seite?30 

— Inwieweit waren Theologen selbst zugleich Träger und Verbreiter eines 
magischen Weltbildes? 

Erst wenn Regionalstudien auch in dieser Hinsicht einen weiteren Baustein 
zur Aufdeckung des Funktionierens von Hexenprozessen geliefert haben, 
kann man einen Vergleich wagen zwischen verschiedenen protestantischen 
Gebieten, aber auch zwischen protestantischen und katholischen. Erst dann 
kann unter anderem auch Antwort gegeben werden auf die Frage, in wel-
cher Weise sich die Reformat ion auf die „Hexenjagd" ausgewirkt hat. 

i.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 

Aus dem eben gegebenen Forschungsüberblick ergibt sich die Zielsetzung 
der Arbeit. 

Sie stellt eine Regionalstudie dar, die die Verfolgung von Zauberei und 
Hexerei im R a u m der Markgraftümer Brandenburg Ansbach und Kulm-
bach/Bayreuth3 1 in den Blick nimmt.3 2 Damit wird eine Forschungslücke 
geschlossen, denn außer Merzbachers sehr allgemeiner Untersuchung zum 
Thema Hexenverfolgung in Franken von 1970 liegt keine jüngere Arbeit 
vor. Dies liegt vermutlich daran, dass dieses Gebiet mehr als andere immer 
wieder von geschichtlichem Wandel betroffen war und damit als eigenstän-
dige Größe auch an politischer Bedeutung verloren hat.33 Das zeigt nicht 
zuletzt die Tatsache, dass es heute zu drei verschiedenen bayerischen Reg ie -
rungsbezirken (Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken) und zu zwei 
Bundesländern (Bayern, Baden-Württemberg) gehört. Dies hat zur Folge, 
dass die für eine Untersuchung notwendigen Quellen über zahlreiche Ar-
chive verstreut und somit schwer zu sichten sind und das Ergebnis der 

Staatsbegriff vorgebeugt . D e r Terminus „Obr igke i t " me in t für das Verständnis des 
16. Jahrhunder t s „ansatzweise denselben Aufgabenkreis , für den bei kont inuier l icher 
Extens ion der Aufgaben und R e c h t e in der Neuze i t der Begr i f f Staat verwendet wird, 
o h n e daß beide Termini synonym gebraucht oder identifiziert we rden dü r fen . " ( WOL-
G A S T 1 9 7 7 , S . 4 3 ) . 

3 0 Vgl. Abschnit t 5.1 der vor l iegenden Arbeit . 
31 D ie H o f h a l t u n g der Ku lmbacher Markgrafen befand sich bis 1603 auf der Plassen-

burg über Kulmbach , erst 1603 w u r d e sie un te r Markgraf Chris t ian (1603-1655) in das 
Alte Stadtschloss nach Bayreuth verlegt. Deshalb wird das M a r k g r a f t u m in der vor l iegen-
den Arbei t entsprechend der chronologischen En twick lung Markgra f tum K u l m b a c h / 
Bayreuth genannt . 

3 2 Z u m Untersuchungsgebie t vgl. Abschnit t 1.4. 
3 3 Vgl. Abschni t t 1.5. 
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Quellensuche häufig dennoch ein nur rudimentäres ist. Trotz des Verlustes 
der Markgraftümer an politischer Relevanz im Laufe der geschichtlichen 
Entwicklung darf aber nicht übersehen werden, dass gerade der protestan-
tische Markgraf Georg Friedrich, der von 1556 bis 1603 regiert hat, ein 
Mann von „ungeheuerem politischen Verstand" war, der zum einen als 
Landesherr der fränkischen, schlesischen und preußischen Hohenzollern-
besitzungen zu sehen ist, aber auch als einflussreicher Reichsfurst und Dy-
nast mit europäischer Wirksamkeit.3 4 

Ein weiterer Grund für die Nichtbeachtung der Markgraftümer durch die 
Hexenforschung ist darin zu sehen, dass bedingt durch die Quellenlage kei-
ne „reine" Geschichte der Hexenprozesse im Ansbacher und im Kulmbach/ 
Bayreuther Gebiet geschrieben werden kann. Zu viele Prozessaufzeichnun-
gen sind verloren gegangen bzw. nur lückenhaft erhalten. In der vorliegen-
den Arbeit werden die Markgraftümer vielmehr als Beispiel für das Zusam-
menspiel zwischen weltlicher Obrigkeit und kirchlicher Leitung in der Ver-
folgung von Zauberei und Hexerei in einem größeren lutherischen 
Territorium gewählt. Die Vorgehensweise stellt sich dabei wie folgt dar: 

(1) Prämisse 

Ausgangspunkt ist die Untersuchung der Auseinandersetzung weltlicher 
und kirchlicher Eliten in den Markgraftümern mit Luthers Neubestim-
mung des Verhältnisses zwischen weltlicher Obrigkeit und geistlichem Kir-
chenregiment.3 5 Die von Luther trotz aller Kooperation herausgestellte we-
senhafte Unterscheidung zwischen geistlicher Kirchengewalt und dem R e -
giment der weltlichen Obrigkeit ermöglicht es, beide — weltlichen und 
kirchlichen Bereich — in ihrer Eigengesetzlichkeit wahrzunehmen. 

(2) Analyse der theoretischen Vorgaben zum Vorgehen gegen Zauberei und 
Hexerei auf der Seite der weltlichen Obrigkeit, aber auch im Bereich der 
kirchlichen Leitung 

Im Kapitel 2 wird das legislative Wirken der Markgrafen gegen Zauberei 
und Hexerei im 16. Jahrhundert analysiert werden. Gegenstand der Unter-
suchung sind hierbei die Kirchen-, Policey- und Landesordnungen des 
16. Jahrhunderts, aber auch die Frage nach einer speziellen Hexengesetzge-
bung wird gestellt. Anschließend wird die Auseinandersetzung protestanti-
scher Theologie mit diesem Thema analysiert. Zu Beginn werden dabei 
Überlegungen zum „Sitz im Leben" der theologischen Diskussion über das 

3 4 SEYBOTH 1 9 9 1 , S . 8 4 . 
3 5 Dass eine derartige Auseinandersetzung stattgefunden hat, beweisen z. B. die Gut-

achten evangelischer Theologen der Markgraftümer Ansbach und Kulmbach/Bayreuth 
zur Vorbereitung des Augsburger Reichstags von 1530 (vgl. die Untersuchung dieser 
Gutachten durch SCHNEIDER, Gutachten evangelischer Theologen des Fürstentums Bran-
denburg-Ansbach/Kulmbach zur Vorbereitung des Augsburger Reichstags von 1530. Zu-
gleich ein Beitrag zur fränkischen Reformationsgeschichte, Neustadt/Aisch 1987). 
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Zauber- und Hexenwesen im 16. Jahrhundert erörtert. Damit soll aufgezeigt 
werden, welche Aspekte die zukünftige kirchen- und theologiegeschichtli-
che Beschäftigung mit dieser Thematik grundsätzlich berücksichtigen soll-
te.3 6 Für die beiden Markgraftümer steht die Behandlung des Themas in der 
Katechismusliteratur des 16. Jahrhunderts und in der Kirchenordnung von 
1533 im Zentrum der wissenschaftlichen Analyse. Einen weiteren Schwer-
punkt stellt die Beschäftigung mit Adam Franciscis — ein v. a. für das Fürsten-
tum Ansbach in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wichtiger lutheri-
scher Theologe — „General Instruction von den Traten" von 1591 dar, die 
wesentliche Einsichten in die theologische Argumentation, aber auch das 
Verhältnis von Staat und Kirche in dieser Frage ermöglicht. 

(3) Erforschung der Praxis der Verfolgung von Zauberei und Hexerei sei-
tens der weltlichen Obrigkeit, aber auch der kirchlichen Leitung 

In zwei weiteren Kapiteln wird sodann die Praxis der Verfolgung in den 
Blick genommen. Dabei wird unterschieden zwischen der „staatlichen 
Strafgewalt", die sich in den Hexen- und Zaubereiprozessen manifestiert, 
und der „Kirchenzucht", die vor allem in den Aufzeichnungen der Visita-
toren fassbar wird.37 Aber auch das Zusammenwirken beider Bereiche in 
der Verfolgung von Zauberei und Hexerei wird hierbei zwangsläufig in den 
Blick genommen werden müssen. 

(4) Conclusio 

In einem zusammenfassenden Schlusskapitel werden schließlich die ver-
schiedenen Stränge der Analyse, soweit noch nicht geschehen, zusammen-
geknüpft, so dass ein Gesamtbild der Verfolgung von Zauberei und Hexerei 
in den Markgraftümern Ansbach und Kulmbach/Bayreuth entsteht. Daraus 
ergibt sich dann auch eine abrundende Auseinandersetzung mit der bishe-
rigen wissenschaftlichen Literatur zur Hexenverfolgung in der frühen Neu-
zeit. 

Nicht nur die lutherische Geistlichkeit, sondern auch die lutherische 
weltliche Obrigkeit hat sich für ihr Selbstverständnis und ihr Handeln im-
mer wieder auf die grundlegenden Erkenntnisse Martin Luthers und der 
Reformation bezogen. Deshalb versteht sich die vorliegende Arbeit auch 
als ein Beitrag zur Erforschung der Rezeption reformatorischer Denk-
muster hinsichtlich Zauberei und Hexerei. 

3 6 Jedoch bleibt zu beachten, dass eine regionale Untersuchung oft bestimmte Berei-
che nicht berücksichtigen kann. Für die Markgraftümer Ansbach und Kulmbach/Bay-
reuth gilt dies z. B. für die Universität als Ort der Diskussion der Zauber- und Hexerei-
thematik, weil eine Universität während des Untersuchungszeitraums in der R e g i o n 
nicht vorhanden war. 

3 7 Zur Unterscheidung von „staatlicher Strafgewalt" und „Kirchenzucht" vgl. A b -
schnitt 5.1. 
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1.3 Zeitliche Eingrenzung 

Die vorliegende Arbeit untersucht einen Zeitraum von etwa 100 Jahren. 
Die zeitliche Eingrenzung ist zum einen durch die Reformation vorgege-
ben, die ja den Ausgangspunkt für die Analyse einer Rezeption reformato-
rischer Denkmuster darstellen muss. Die Zeit der Reformation ging in den 
sie einführenden Gebieten über in den Prozess der „Konfessionsbildung" 
und „Konfessionalisierung", „in dem sich die durch ihre unterschiedlichen 
Bekenntnisse definierten Kirchentümer dogmatisch, verfassungsrechtlich 
und institutionell verfestigten und eigene Profile von Lebensformung, 
Mentalität und alltäglicher Kultur" ausbildeten.38 Dies dauerte bis ins be-
ginnende 17. Jahrhundert. In den Markgraftümern Ansbach und Kulm-
bach/Bayreuth umfasst diese Entwicklung vor allem die Regierungszeit 
Georg Friedrichs des Alteren von 1556 bis 1603. 

Zusätzliche zeitliche Strukturierungen gibt die Hexenforschung vor, die 
deutliche Verfolgungswellen festgestellt hat. Wie im Forschungsüberblick 
bereits vermerkt, herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass der Höhe-
punkt der Hexenverfolgung in Mitteleuropa nicht etwa im Mittelalter, son-
dern in der frühen Neuzeit zu verzeichnen ist. So wird immer wieder her-
ausgestellt39, dass zwischen 1560 und 1630 die schlimmsten Verfolgungen 
stattfanden mit den Verfolgungsspitzen in den 80er Jahren.4 0 

In den Markgraftümern41 geht der älteste Vermerk über Hexenprozesse 
auf das Jahr 1505 zurück und markiert somit den Beginn der Untersu-
chung. Die ersten ausführlicheren Quellen stammen aber erst aus den 50er 
Jahren des 16. Jahrhunderts. Auch in den Markgraftümern häufen sich die 
Prozesse in den 80er und 90er Jahren des 16. Jahrhunderts, bevor mit dem 
Ende der Regierungszeit des Markgrafen Georg Friedrich die Zahl der 
Prozesse deutlich abnimmt.4 2 

3 8 HAMM 1996 , S. 15. 
3 9 BEHRINGER 1 9 9 8 , S. 3 5 . 
4 0 Auch im 17. Jahrhundert lassen sich immer wieder kleinere Verfolgungswellen aus-

machen, während im 18. Jahrhundert in den Ländern Westeuropas im Zuge der Aufklä-
rung eine Abwendung davon zu erkennen ist. 

41 Vgl. zum Folgenden Abschnitt 4.2 und 4.3. 
4 2 Auch nach Georg Friedrichs Amtszeit gab es selbstverständlich in den Markgraftü-

mern weitere Hexenprozesse. 1606 kam es zu einer Verfolgung in Kitzingen, die wohl in 
Verbindung mit Prozessen in Würzburg zu sehen ist, dann trat aber sowohl in dem Mark-
graftum Ansbach als auch in dem Markgraftum Kulmbach/Bayreuth eine Pause von etwa 
10 Jahren bis zu den nächsten Prozessen ein. Im weiteren Verlauf des 17. Jahrhunderts ist 
eine Häufung von Hexenprozessen vor allem nach dem Dreißigjährigen Krieg zu erken-
nen. Der letzte für die Markgraftümer Ansbach und Kulmbach/Bayreuth quellenmäßig 
belegte Hexenprozess fand im Jahr 1790 in Seybelsdorff im Markgraftum Kulmbach statt 
(StA Bamberg neu verzeichnet 9955). Die Prozesse des 17. und 18. Jahrhunderts müssen 
jedoch unter anderen Vorzeichen untersucht werden als die des 16. Jahrhunderts, was im 
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